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Antrag auf Widerruf der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für 

das Braunkohlekraftwerk Boxberg (Betreiber Vattenfall Europe Mining 

Generation), Kraftwerksblock R (neu)  

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit zeigen wir Ihnen an, dass wir die Umweltschutzorganisation Green-
peace e.V. rechtlich vertreten. Vollmacht wird anwaltlich versichert.  
 
Namens und im Auftrag unserer Mandanten beantragen wir hiermit den  
 

W I D E R R U F 

 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für den im Bau befindlichen 
Block R der Kraftwerksanlage Boxberg gemäß § 21 Absatz 1 BImSchG. 
Gleichzeitig wird beantragt, gegen den Betreiber, Vattenfall Europe Mining 
Generation einen  
 

B A U S T O P P 

 
zu verhängen.  
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Begründung:  

 
1. Genehmigungssituation 

 
Es handelt sich bei dem Kraftwerk Boxberg bzw. seinen Kraftwerksblöcken 
um genehmigungsbedürftige Anlagen i.S.d. Nr. 1.1 des Anhanges zur 4. 
BImSchV.  
 
Vorhanden sind im Gesamtkomplex Boxberg zwei 500MW Kraftwerksblöcke 
in Werk III (Nachrüstung Mitte der 1990er Jahre) sowie eine 900-MW-
Einzelblockanlage in Werk IV, Block Q (neu errichtet und seit dem Jahr 2000 
am Netz).  
  
Für den neuen Block R wurde am 13.4.2006 die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung beantragt, die am 20.12.2006 erteilt wurde. Diese gestattet 
(wohl) sowohl Bau als auch Betrieb des neuen Kraftwerksblocks, liegt dem 
Antragsteller jedoch nicht vor.  
 
2. Widerrufsgründe 

 
a)  

Gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG darf eine Genehmigung auch nachdem sie 
unanfechtbar geworden ist mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, 
wenn die Genehmigungsbehörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsa-

chen berechtigt wäre, die Genehmigung nicht zu erteilen und wenn ohne den 
Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde.  
 
Die hier in Rede stehende Genehmigung wurde im Dezember 2006 erteilt.  
Genehmigt wurde Block R mit 675 MW und einem Nettowirkungsgrad von 
43%, spezifischen CO2 Emissionen von 924 g/KWhel  und damit jährlichen 
absoluten CO2 Emissionen/Jahr von 4,4 Mio t CO2. Dies entspricht den ener-
giebedingten Emissionen eines Landes wie dem Senegal (4 Mio t CO2) oder 
dem Sudan (4,5 Mio t CO2). 
 
Seitdem sind Tatsachen eingetreten, die die Immissionsschutzbehörde berech-
tigen würde, die Genehmigung für die Braunkohleverstromung in der Anlage 
Block R im Kraftwerkskomplex Boxberg nicht zu erteilen. Diese Tatsachen 
betreffen den Zustand der Atmosphäre, die Auswirkungen des globalen Kli-
mawandels und den Beitrag zum anthropogenen Klimawandel, den der neu zu 
erstellende Block R leisten wird. Ohne den Widerruf, also mit In-Betriebnahme 
des Blocks R und den daraus resultierenden CO2 Emissionen wäre auch das 
öffentliche Interesse gefährdet, da die – ebenfalls nach Genehmigungserteilung 
beschlossenen – Klimaschutzziele der Bundesregierung unerreichbar würden.  
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b)  

Zum Zeitpunkt der Genehmigung gab es bereits eine erhebliche öffentliche 
Diskussion um den globalen Klimawandel, dessen Auswirkungen auf Men-
schen und Ökosysteme sowie die dadurch entstehenden Kosten. 
 

(vgl. nur den sog. Stern-Report (englisch Stern Review on the Econo-

mics of Climate Change), veröffentlicht am 30. Oktober 2006 durch den 
ehemaligen Weltbank-Chefökonomen und jetzigen Leiters des volks-
wirtschaftlichen Dienstes der britischen Regierung Nicholas Stern. Die-
ser Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass – wenn nicht wirksame 
Schritte unternommen werden, um die Konzentration von Treibhausga-
sen in der Atmosphäre auf 550 ppm (parts per million oder Millionstel 
in der Atmosphäre) zu begrenzen – die Kosten des Klimawandels dem 
Verlust von wenigstens 5 % des globalen Bruttoinlandsprodukts ent-
sprechen werden. Im schlechteren Fall könnten die Schäden auf 20 % 
oder mehr des Bruttoinlandsprodukts ansteigen.) 

Grundlage der Untersuchungen und politischen wie rechtlichen Bekenntnisse 
zum Klimaschutz (z.B. durch das Kyoto Protokoll zur Klimarahmenkonvention 
von 1997) waren die Ergebnisse des 3. Sachstandsberichts des IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change), der im Jahre 2001 konsensual verab-
schiedet worden war.  

 
c)  

Inzwischen haben sich diese wissenschaftlichen Grundlagen mit der Veröffent-
lichung des 4. Sachstandsberichts des IPCC (Bericht vom 2. Februar 2007, 
vorgestellt in Paris) bedeutend geändert. Auch die notwendigen Maßnahmen 
mussten und wurden daher neu beschrieben.  
 
Die Inbetriebnahme einer neuen Anlage zur Verstromung des extrem kohlen-
stoffintensiven Brennstoffs Braunkohle ist vor diesem Hintergrund nicht mehr 
vertretbar, insbesondere weil die Prognosen der früheren Berichte übererfüllt 
wurden und der anthropogene Klimawandel sowie seine Auswirkungen nun-
mehr Tatsachen darstellen, die auch für das einzelne Immissionsschutzverfah-
ren Bedeutung haben:  
 
-  Der Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre ist seit 1750 um mehr als ein 

Drittel gestiegen. Die Temperatur stieg seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
weltweit um 0,74 Grad Celsius. Die Arktis hat sich doppelt so stark er-
wärmt wie das globale Mittel. 

-  Elf der vergangenen zwölf Jahre finden sich unter den zwölf wärmsten 
seit dem Beginn der Aufzeichnungen um 1850. 

-  Der Meeresspiegel ist im 20. Jahrhundert um 17 Zentimeter gestiegen. 
Die schneebedeckte Fläche hat seit 1980 um etwa 5 Prozent abgenom-
men. 
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-  Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die Intensität tropischer Stür-
me im Nordatlantik zugenommen hat. 

-  Die Durchschnittstemperatur der Jahre 2090 bis 2099 wird je nach Sze-
narium um 1,1 bis 6,4 Grad höher liegen als im Durchschnitt der Jahre 
1980 bis 1999. 

 
Zukünftige Szenarien des IPCC, die am 6. April 2007 in Brüssel vorgestellt 
wurden, zeichnen ein bedrohliches Bild  für die Zukunft: 
 
-  Rund 20 bis 30 Prozent aller Tier und Pflanzenarten könnten ausster-

ben, wenn die weltweite Durchschnittstemperatur um mehr als 1,5 bis 
2,5 Grad Celsius steigt. 

-  Überschwemmungen durch den steigenden Meeresspiegel bedrohen bis 
zum Jahr 2080 voraussichtlich viele Millionen Menschen zusätzlich. 

-  Häufigere und heftigere Wetterextreme werden in den betroffenen Ge-
bieten zu steigenden ökonomischen und sozialen Kosten führen. 

-  Die erwarteten Klimaänderungen werden wahrscheinlich die Gesund-
heit von Millionen von Menschen betreffen. Hauptfaktoren sind dabei 
eine Zunahme von Mangelernährung und Folgekrankheiten; zunehmen-
de Todesfälle, Krankheiten und Verletzungen durch Hitzewellen, Über-
schwemmungen, Stürme, Brände und Dürren. 

 
CO2-Emissionen beeinträchtigen auch unbestritten natürliche Systeme, wie 
ebenfalls jüngste IPCC-Berichte belegen: 
 

- Für 20 bis 30 Prozent aller Arten besteht ein "hohes Risiko der Auslö-
schung", sollte die globale Mitteltemperatur um weitere 1,5 bis 2,5 
Grad Celsius im Vergleich zu 1990 steigen. Schon ab 2050 kann es so-
weit sein. 

- Korallenriffe werden "wahrscheinlich starke Rückgänge erleben". 
- Salzmarschen und Mangrovenwälder können bei steigenden Meerespe-

geln versinken. 
- Tropischer Regenwald wird dort, wo der Bodenwassergehalt stark zu-

rückgeht, durch Savanne ersetzt. 
- Zugvögel und Säugetiere leiden unter der Verschiebung der Vegetati-

onszonen in der Arktis. 
 
Seit der Publikation dieser Ergebnisse wurde weiterhin bekannt, dass die  
Arktis deutlich schneller schmilzt, als angenommen: die Auswertung aktueller 
Satellitenfotos hat eine Eisfläche rund um den Nordpol von derzeit weniger als 
drei Millionen Quadratkilometern ergeben. (vgl. Die Zeit Online/ Tagesspiegel 
3.9.2007: Klimawandel: Arktis-Eis schmilzt dramatisch schnell). 
 
d)  

Die Europäische Union hat sich darauf geeinigt, dass eine Temperaturerhöhung 
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von über 2° C nicht akzeptabel ist und entsprechende Maßnahmen, insbesonde-
re auch im Bereich Energieversorgung getroffen werden müssen.   
 
Am 20. Februar 2007 verständigten sich die EU-Umweltminister auf eine ge-
meinsame Klimaschutzstrategie. Diese sieht unter anderem eine Reduzierung 
der Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um mindestens 20 Prozent vor. Die 
Bundesregierung hat sich inzwischen offiziell verpflichtet, in diesem Zeitraum 
eine 40% ige Reduktion zu erreichen. Bis Mitte des 21. Jahrhunderts sind nach 
IPCC Reduktionen von bis zu 80% der Treibhausgasemissionen notwendig, um 
das 2° C Ziel zu erreichen.  
 
e)    

Vor diesem Hintergrund sind die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 in 
Verbindung mit § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG nicht mehr erfüllt. Der globale 
Klimaschutz ist nicht (mehr) allein unter das Vorsorgegebot des § 5 Abs. 1 Nr. 
2 BImSchG zu fassen, dessen Anwendung auf Treibhausgase durch die Einfüh-
rung des Treibausgas-Emissionshandels erheblich eingeschränkt wurde (§ 5 
Abs. 1 S 2ff. BImSchG). 
 
Vielmehr ist aufgrund der jüngsten Erkenntnisse des IPCC erwiesen, dass die 
Emissionen des Kraftwerks über dessen Laufzeit auch im Einwirkungsbereich 
der Anlage selbst (§ 5 Abs. 1 S. 3 BImSchG) schädliche Umwelteinwirkungen 
hervorrufen wird.  
  
Selbst der US Supreme Court hat im Urteil “Massachusetts et.al. v. Environ-
mental Protection Agency et.al vom 12. April 2007  

 
(vgl. http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/05-1120.pdf) 

 
entschieden, dass CO2 ein Luftschadstoff ist, der grundsätzlich im Rahmen 
geltender Immissionsschutzgesetzgebung reguliert werden sollte.  
 
Zudem ist der Betrieb einer solchen Anlage auch mit Art 20a GG als überge-
ordnetem Recht nicht mehr vereinbar. In diesem Sinne ist § 5 BImSchG so-
wohl grundgesetzkonform als auch völkerrechtsfreundlich auszulegen. Gelten-
des Völkergewohnheitsrecht gebietet Staaten, so weit wie möglich Treibhaus-
gasemissionen zu vermeiden. In diesem Sinne sind verhältnismäßige Maßnah-
men in jedem Fall zu ergreifen, um die negativen Auswirkungen auf andere 
Länder und Völker zu verhindern. Jedenfalls ist die Nutzung von ineffizienten 
Brennstoffen wie Braunkohle danach völkerrechtlich nicht zulässig.  
 
Das Klimaschutzziel der Bundesregierung, wie auch weitergehende, langfristi-
ge Reduktionsziele können nur erreicht werden, wenn auf kohlenstoffintensive 
Brennstoffe in Zukunft vollständig verzichtet wird. 
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f)  

Da die kurz- und langfristigen Folgen des Klimawandels – sollte das 2° C Ziel 
verfehlt werden – unüberschaubar sind, und bereits jetzt negative Auswirkun-
gen des Klimawandels spürbar sind, ist die Vermeidung von Treibhausgas-
emissionen, insbesondere durch die Verfeuerung von Braunkohle, absolut er-
forderlich. Die Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung liegt im 
prioritären Interesse aller Menschen in Deutschland. Die derzeit im Bau be-
findliche Anlage gefährdet insofern massiv das öffentliche Interesse, da sie im 
Falle der Inbetriebnahme die Verfeuerung von Braunkohle für 40-50 Jahre zu-
lassen würde. Es handelt sich dabei sowohl um eine technisch ineffiziente An-
lage, da sie lediglich auf Verstromung ausgerichtet ist und die Abwärme nicht 
genutzt wird. Sie ist zudem klimaschädlich in hohem Maße, weil Braunkohle 
als Energieträger im Vergleich zu Gas mehr als doppelt so viel CO2 Ausstoß 
verursacht. 
 
Insbesondere steht dem auch nicht die Versorgungssicherheit mit Strom und 
Wärme entgegen. Wie unter anderem die Studie „Klimaschutz Plan-B“  
 

(EUTech, Klimaschutz Plan B – Nationales Energiekonzept bis 2020. 
Herausgegeben durch Greenpeace, Hamburg 3/2007),  

 
belegt, werden – unter Ausnutzung von erneuerbaren Energiequellen sowie 
Kraft-Wärme-Kopplung – von der 2020 voraussichtlich zur Verfügung stehen-
den Leistung des fossilen Großkraftwerksparks in Höhe von 63.000 Megawatt 
(MW) nur etwa die Hälfte (27.500 MW)zur Bedarfsdeckung benötigt. Insbe-
sondere Block R ist also kein Verstromungsprojekt, das zur Bedarfsdeckung 
dem öffentlichen Interesse dient.  
 

3. Anordnung des Baustopps 

 
Nach erfolgtem Widerruf sind weitere Baumaßnahmen formell und materiell 
illegal. Daher ist im Wege des ordentlichen Vollzugs des Widerrufs ein sofor-
tiger Baustopp zu verhängen. Jedenfalls kann dieser gestützt werden auf § 79 
SächsBauO, wonach die Einstellung von Arbeiten zur Errichtung von Anlagen, 
die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften stehen, anzuordnen 
ist. Da die Bauten bei Widerruf ohne (bauliche) Genehmigung errichtet werden 
(vgl. § 21 Abs. 3 BImSchG), ist auch ein Abbruch gemäß § 80 SächsBauO 
anzuordnen.   
 
Weiterer Vortrag bleibt ausdrücklich vorbehalten. Es wird gebeten, uns über 
den weiteren Verfahrensablauf informiert zu halten.  
 
 
Rechtsanwältin  
Dr. Roda Verheyen 


